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► Nr.  VO/2020/09283
öffentlich

Lübeck, 04.09.2020

Anfrage 

Bearbeitung: Susanne Schaefer (E-Mail: schaefer@cdu-fraktion-luebeck.de Telefon: 122-
1061)

AM Oliver Prieur (CDU): Anfrage zu VO/2020/09090 - 2.Satzung zur 
Änderung der Satzung der Hansestadt Lübeck über die Erhebung 
von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, Umbau und die Er-
neuerung von Straßen, Wegen und Plätzen in der Hansestadt Lü-
beck vom 09.12.2014
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

08.09.2020 Hauptausschuss Öffentlich zur Anhörung

Anfrage:

1. 
Wieso hat der Ausschuss keine Kenntnis von dem Gerichtsverfahren?

2. 
Wieso konnte die Rechtswidrigkeit der Satzung nicht vor der mündlichen Verhandlung fest-
gestellt werden, war die Rechtsprechung uns nicht bekannt? Wieso führen wir Verfahren zur 
Verteidigung offensichtlich rechtswidriger Bescheide?

3.
Wieso ist der Ausschuss in Kenntnis des Bürgerschaftsbeschlusses nicht darüber informiert 
worden, dass derartige Verfahren laufen mit der Frage, ob diese tatsächlich geführt werden 
sollen?

4.
Wann ist der aktuelle Stand der Satzung beschlossen worden und wieso empfiehlt der Be-
reich Recht einen Beschluss über eine rechtswidrige Satzung? 

Zu Erläuterung: Nach der Vorlage dürfte es sich nicht um eine überraschende Rechtsmei-
nung des Gerichtes handeln. Ebenso wenig scheint vor dem OVG mit einer abweichenden 
Entscheidung zu rechnen sein. Die diskutierten Grundsätze sind seit Jahren Grundlage des 
Straßenausbaubeitragsrechtes.

Begründung:

Anlagen:



Seite: 2/2


	Anfrage:
	Begründung:

